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Feststellung gemäß § 5 UVPG 

(Gasunie Deutschland Transport Services GmbH) 

 

Bekanntgabe des LBEG vom 21.10.2020 

- L1.4/L67007/03-08_02/2020-0021 - 

 

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD) plant, durch Umrüstung der 

Verdichtereinheiten 3 und 4 auf der Verdichterstation Achim die Stickoxid-Emissionswerte 

auf die von Neuanlagen herabzusetzen. 

Dazu soll eine ACC-Brennkammer (ACC = Advanced-Can-Combuster) und neue Brenn-

gasventile (Pruss-Ventile) an den Verdichtereinheiten installiert werden.  

Die Feuerungswärmeleistung der Verdichtereinheiten 3 und 4 bleibt bei je 23 MW. 

 

Der Standort des Vorhabens liegt auf dem Gebiet der Stadt Achim im Landkreis Verden. 

 

Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG ist für die Änderung von Vorhaben, für die keine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung durchgeführt worden ist und die einen in Anlage 1 angegebenen 

Prüfwert für die Vorprüfung erstmals oder erneut erreicht, durch eine Vorprüfung des Ein-

zelfalls festzustellen, ob eine UVP-Pflicht besteht.  

Nach Nummer 1.4.1.3 der Anlage 1 UVPG ist für Errichtung und Betrieb einer Gasturbi-

nenanlage zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Einsatz von naturbelassenem Erd-

gas mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 MW bis weniger als 50 MW eine standort-

bezogene Vorprüfung durchzuführen. 

 

Dazu hat die Vorhabenträgerin Unterlagen für die Durchführung einer standortbezogenen 

Vorprüfung gemäß Anlage 2 UVPG vorgelegt. 

 
Diese nach den Vorgaben der Anlage 3 UVPG vorgenommene Vorprüfung hat ergeben, 

dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht erforderlich ist. 

 

Die einzelnen Gründe für die Entscheidung können im anliegenden Prüfvermerk eingese-

hen werden. 

 

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Sie ist nach § 5 Abs. 3 UVPG 

nicht selbständig anfechtbar. 

 


